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Wer in seiner Bewäh-

rungszeit wieder kri-

minell wird, kann hin-

ter Gittern landen. Ei-

ne effektive Bewäh-

rungshilfe auf Grund-

lage eines Qualitäts-

managements kon-

trolliert die Probanden

nicht nur, sondern

bietet ihnen auch in-

dividuelle Hilfe an.

Bewährungshilfe mit Qualität
Die Zahl der Klienten pro Bewährungshelfer ist in den ver-
gangenen Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Wie Ver-
urteilte dennoch effektiv vor dem Rückfall in die Krimina-
lität bewahrt werden können, untersuchte ein KU-Projekt. 

Die Strafaussetzung zur Bewäh-
rung, mit der Möglichkeit für die Ge-
richte, Bewährungshilfe anzuordnen,
wurde bereits 1953 in das deutsche
Strafrecht eingeführt. Klienten  der
Bewährungshilfe sind Erwachsene
und Jugendliche, bei denen eine Frei-
heitsstrafe, eine Jugendstrafe, eine
Maßregel oder ein Strafrest zur Be-
währung ausgesetzt wurde und die
der Aufsicht und Leitung eines Be-
währungshelfers unterstellt wurden.
Hauptamtliche Bewährungshelfer
sind Diplom-Sozialpädagogen/-So-
zialarbeiter. 

Der gesetzliche Auftrag der Be-
währungshilfe ist in Paragraph 56 d
Abs. 3 Strafgesetzbuch verankert:
Einerseits steht der Bewährungshel-
fer dem Verurteilten helfend und be-
treuend zur Seite. Andererseits über-
wacht er im Einvernehmen mit dem
Gericht die Erfüllung der Auflagen
und Weisungen und berichtet über
die Lebensführung des Verurteilten.
Hieraus ergibt sich das sogenannte
„Doppelte Mandat“ der Bewäh-
rungshilfe: Der Bewährungshelfer
bietet dem Probanden einerseits Hil-
fe an, welche dieser entweder anneh-
men kann oder auch nicht. Das Ziel
der Resozialisierung, der Verhinde-
rung bzw. Reduzierung von Haft
steht hier im Vordergrund. Anderer-
seits soll der Bewährungshelfer zur
öffentlichen Sicherheit beitragen, in-
dem er hoheitliche Kontrolle ausübt,
der sich jeder Proband unterziehen
muss.

Wie auch andere Bereiche des öff-
fentlichen Dienstes unterliegt die Be-
währungshilfe der sich verschärfen-
den Haushaltslage. Dies zeigt sich an
zwei Phänomenen: Zum einen stei-
gen die Zahlen der Unterstellung.
Während in den 70er Jahren die „Ide-
alzahl“ der Klienten pro Bewäh-
rungshelfer mit 35 angegeben wurde,

liegt die tatsächliche Fallzahl derzeit
bei etwa 90, bei manchen Bewäh-
rungshelfern schon annähernd bei
100 Klienten. Unstrittig ist auch, dass
sowohl mit steigender Arbeitsbelas-
tung als auch mit eher sinkendem
Personalstand gerechnet werden
muss. Die Frage stellt sich, wie ein

Bewährungshelfer seine Aufgaben in
Zukunft bewältigen soll.

Zum anderen gibt es auch in der
Bwährungshilfe eine Privatisierungs-
diskussion. Seit 1. Januar 2005 ist die
Bewährungshilfe in Baden-Württem-
berg nicht mehr in staatlicher, son-
dern in privater Trägerschaft. Das
Ministerium ist der Meinung, dass
nötige Reformen der Bewährungshil-
fe im staatlichen System nicht mehr
möglich sind. Andere Bundesländer
(wie etwa Hamburg) denken über
diesen Schritt ernsthaft nach. In die-
sem Kontext stellen sich zwei
Grundsatzfragen: Gelingt eine für
notwendig gehaltene Modernisierung
der Bewährungshilfe im staatlichen
System? Und: Können die notwendi-

gen Standards (Methoden, Leitungss-
strukturen, Netzwerkmanagement)
so gestaltet werden, dass sie einer-
seits wissenschaftlichen Ansprüchen
entsprechen und andererseits prakti-
kable Arbeitsinstrumente sind? An-
gesichts der politischen und fach-
lichen Entwicklung steht wohl auch
auch die Frage nach der Reformfä-
higkeit der Bewährungshilfe in staat-
licher Trägerschaft zur Beantwortung
an.

Am Landgericht München I wurde
von Oktober 2001 bis Januar 2004
das Modellprojekt „Qualitätssiche-
rung in der Bewährungshilfe“ durch-

geführt und von der KU-Professur
für Methoden der Sozialen Arbeit
wissenschaftlich begleitet. 

Theoretische Basis für das Projekt
war „Total Quality Management“
(TQM). Dieses geht von dem
Grundverständnis aus, dass Qualität
nur von allen gemeinsam garantiert
werden kann und somit jeder Teil der
Organisation seinen Beitrag zum
Qualitätssicherungsprozess zu leisten
hat. Dem TQM-Verständnis entspre-
chend wurden Qualitätszirkel zu den
Themen Leitung/Struktur, Personal-
entwicklung, Fachliche Prozesse und
Schnittstellenpflege gebildet. Alle
Qualitätszirkel verfolgten dabei das
übergeordnete Ziel, die Kundenz-
ufriedenheit zu optimieren. Das Pro-
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jekt gliederte sich in vier Arbeitspha-
sen: Ist-Stand-Erhebung, Modellbil-
dung, Implementierung und Evalua-
tion/ Modifikation/Ergebnissiche-
rung. Das Ergebnis dieses Projektes
ist in einem über 100-seitigen Quali-
tätshandbuch dokumentiert. An die-
ser Stelle sollen nur einige Ergebniss-
se im Bereich der fachlichen Prozess-
se herausgegriffen werden. Zentrale
Zielsetzungen in diesem Bereich wa-
ren die Einführung eines fachlichen
Konzepts, die Entwicklung einer
adäquaten Methodik sowie eines dar-
auf  abgestimmten Dokumenta-
tionssystems. 

Den theoretischen Hintergrund
der nun einheitlichen Methodik bil-
den der ökosoziale Ansatz nach Ger-
main/Gitterman (1999) sowie das
Case Management als Basismethode
(Klug 2003). Die Bewährungshelfer
adaptierten die von der wissenschaft-
lichen Begleitung eingebrachten Vor-
lagen an die Bedürfnisse der Bewäh-
rungshilfe, so dass ein methodisches
Verfahren entstand, das dem „Dop-
pelten Mandat“ der Bewährungshilfe
gerecht wird, ohne dabei zu vernach-
lässigen, welche grundsätzlichen
Unterschiede es zwischen Hilfe- und
Kontrollaspekt gibt. Während der
Kontrollaspekt als hoheitlicher Akt
mit Zwangscharakter zu verstehen
ist, dem sich der Proband zu unter-
ziehen hat, setzt der Hilfeprozess die
Freiwilligkeit des Probanden voraus
und seine Bereitschaft, den Prozess
aktiv mitzugestalten. 

Am Anfang jeder Betreuung steht
die bis zu sechs Monate dauernde
Assessment-Phase, in der die Ge-
samtsituation des Probanden erho-
ben, sein Bedarf  geklärt und seine
Ressourcen eingeschätzt werden. 

Am Ende dieser Phase entscheidet
der Klient selbst, ob er „Hilfe“ vom
Bewährungshelfer will. Lehnt er den
Hilfeprozess ab bzw. sehen Bewäh-
rungshelfer und Proband keinen Be-
darf  für einen Hilfeprozess, findet le-
diglich der obligatorische Kontroll-
prozess statt; das heißt, der Bewäh-
rungshelfer kontrolliert, ob der Pro-
band seine Auflagen und Weisungen
erfüllt. Damit soll der Hilfeprozess
wirklich nur auf  die Klienten be-
schränkt werden, die Hilfe brauchen
und wollen. 

Fällt die Entscheidung für den Hil-
feprozess, so stellen Bewährungshel-
fer und Proband auf  der Grundlage

des bereits festgestellten Bedarfs ge-
meinsam einen Hilfeplan auf, in dem
Ziele formuliert, benötigte Res-
sourcen erhoben, Verantwortlichkei-
ten geklärt, Prioritäten gesetzt, Vor-
gehensweisen abgestimmt und Zeit-
pläne festgehalten werden. Gemäß
der Planung wird die Betreuung
durchgeführt: Der Bewährungshelfer
koordiniert die im Hilfeplan verein-
barten Maßnahmen und lenkt ihren
Ablauf. Er beobachtet die Hilfepro-
zesse, die von spezialisierten Dien-
sten (z.B. Suchtberatung) durchge-
führt werden, und überprüft ihre
Wirkung in Hinblick auf  die Zielerr-
reichung. 

Der Klient wird somit nicht ein-
fach an spezialisierte Dienste „abge-
geben“, sondern vom Bewährungs-
helfer begleitet, wenn er auch von an-
deren Diensten mit Leistungen ver-
sorgt wird. Mit den beteiligten Dien-
sten werden Hilfekonferenzen
durchgeführt oder es wird zumindest
dauernd Kontakt zu ihnen gehalten.
Am Ende des Hilfeprozesses steht
die Evaluation des Hilfeprozesses
durch Bewährungshelfer und Klient.
Alle Prozessschritte werden in einem
standardisierten Dokumentationssys-
tem erfasst.

Basierend auf  den Ergebnissen
des Modellprojekts am Landgericht
München I wurde im November
2003 das Folgeprojekt „Qualitäts-
standards in der Bewährungshilfe in
Bayern“ begonnen. Die Projektlei-
tung obliegt der Zentralen Koordi-
nierungsstelle Bewährungshilfe der
bayerischen Justiz. Mit der wissen-
schaftlichen Begleitung wurde wiede-
rum die KU beauftragt. Ein Ziel des
Projektes ist Motivation: Die bayeri-
sche Bewährungshilfe sollte die Not-
wendigkeit und die Chance erkennen,
den Veränderungsprozess aktiv zu
gestalten und die Qualität der eige-
nen Arbeit selbst zu definieren. Fer-
ner soll Akzeptanz geschaffen wer-
den, die Notwendigkeit der Verände-
rungen sollten die Bewährungshelfer
also selbst befürworten. Außerdem
dient das Projekt der Analyse, das
Arbeitsfeld Bewährungshilfe sollte
unter wissenschaftlicher Begleitung
untersucht, insbesondere die Arbeit

der Bewährungshelfer mit dem Pro-
banden ins Blickfeld gerückt werden.
Generelle Aufgabe dieses Projektes
ist es, Qualitätsstandards für das me-
thodische Vorgehen aller 22 Dienst-
stellen der Bewährungshilfe in Bay-
ern zu entwickeln. Neben dem Hilfe-
prozess soll auch der Kontrollpro-
zess standardisiert werden. Darüber
hinaus gilt es, Möglichkeiten der
Schwerpunktsetzung (z.B. Motiva-
tionsgruppen) zu eruieren. 

Eine zentrale Funktion nehmen
die Qualitätsbeauftragten ein, die vor
Beginn des Projekts an den einzelnen
Dienststellen ernannt wurden. Sie
werden durch gezielte Schulungen
auf  ihre Vermittlungsarbeit in den
Dienststellen vorbereitet und leiten
die Qualitätszirkel vor Ort. Derzeit
beschäftigen sich alle Qualitätszirkel
mit der Standardisierung des Hilfe-
prozesses. Offen ist beispielsweise
die Frage, ob und inwieweit sich eine
am Case Management orientierte
Methodik auch in ländlicheren Ge-
genden umsetzten lässt, in denen die
sozialen Dienste weniger gut ausge-
baut sind. Hierzu wird die Evaluation
der wissenschaftlichen Begleitung ei-
ne wichtige Entscheidungshilfe ge-
ben.

In beiden Projekten hat(te) die
wissenschaftliche Begleitung durch
die KU mehrere Funktionen: eine In-
formationsfunktion (Vermittlung
von wissenschaftlichen Erkenntniss-
sen, Begleitung und Schulung der
Qualitätszirkel), eine Beratungsfunk-
tion (Beratung der Entscheidungsträ-
ger bei Prozess- und Inhaltsfragen),
Krisenintervention und eine Evalua-
tionsfunktion (Bewertung der erar-
beiteten Materialien aus wissen-
schaftlicher Sicht)

So wichtig diese Funktionen sind:
Die Entscheidungen treffen die Be-
währungshelfer selber, denn ihre Zu-
kunft ist es, die hier verhandelt wird.

Ein Ziel des Projektes: Akzep-
tanz für Qualitätsmanagement
in der Bewährunghilfe schaffen
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